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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz über die Sozial­
versicherung freiberuflich selbständig Er­
werbstätiger geändert wird (1. Novelle zum 
Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz -

FSVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Bundesgesetz IÜber die Sozialversicherung 
frei'beruflich seLbständig Erwerbstätiger, BOBL 
Nr. 624/1978, wird geändert wie folgt: 

1. a) § 2 Abs. 1 Z. 4 hat zu tauten: 

,,4. die Mitglieder der Ingenieurkammern, 
soweit sie nicht schon auf Grurud ,der diese Mit­
gliedschaft Ibegründenden selbständigen Erwertbs­
tätigJkeit der Pflichtversich'erung in der gesetz­
lichen SOzialversicherung unterliegen;" 

h) Dem § 2 ist ein Abs. 3 mit nachstehendem 
Wortlaut anzufügen: 

, ,,(3) , Die Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung besteht für die im .Abs. 1 genannten 
Personen n'ur, wenn sie da'S 15. Lebensjahr voll­
endet haben." 

2. § 5 hat ZIU lauten: 

"Ausnahmen von der Ptlichtversicherung in der 
Pensionsversicherung 

§ 5. Von der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach § 2 sind Personen ausge­
nommen, die auf Grurud einer Beschäftigung in 
einem, öffentlich-rechtlichen oder privatrecht­
lichen DienstlVerhältnis .zu einer öffentlich-recht­
lichen Körperschaft oder zu von solchen Körper­
schaften verwaLteten Betrieben, Anstalten, Stif­
tungen und Fonds stehen, wenn ihnen aus ihrem 
Dienstverhältnis die AnWlartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenuß zusteht, oder die auf Grund 
eines solchen Dienstverhältnisses einen Ruhe­
genuß oder als Hinterbl.iebene einen Versorgungs­
genuß heziehen." 

3. Im § 8 ist der Aus'druck ,,18,5 v. H." durch 
den Ausdruck ,,19,5 v. H."!Zu ersetzen. 

4. § 13 wird aufgehoben. 

5. § 20 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Verstirbt der Antragsteller vor ,der rechts­
kräftigen Entscheidung über seinen Antrag, so 
sind die im § 408 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes genannten Personen zur Fort-, 
setzung des Verfahrens berechtigt." 

ARTIKEL II 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die gemäß § 5 Z. 1 des Bundes­
gesetzes über die Sozialversicherung .frerberuflich 
selbständig Erwerbstätiger in der am 31. Dezem­
ber 1979 in Geltung gestal1'denen Fassung von 
der Pflichtversicherung in, der Pensionsversiche­
rung ausgenommen waren, s·ind auf Antrag von 
dieser Pflichtversicherung zu bdreien, wenn der 
Antng bis 31. Dezember 1980 bei der Sozial­
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
gestellt wird. Die Befreiung gilt rückwirkend ab 
1. Jänner 1980 für die Dauer des Bestandes der 
Voraussetzungen für die seinerzeitige Ausnahme 
von der Pflichtversicherung. 

(2) Bei den gemäß § 16 Z. 2 des BUll'desgesetzes 
über die Sozialversicherung frevberuflich selb­
ständig Erwerbstätiger von der Pflichtversiche­
rung in der Pensionsversicherung befreiten Per­
sonen gilt § 131 des Gewerblichen Sozialver­
sicherungsgesetzesmit der MaßgaJbe, daß 

a) an die Stelle der im Abs. 1 lit. c vor­
gesehenen Beitragsmonate der Pflichtver­
sicherung in der Pensionsversicherung Bei­
tragsmonate der freiwilligen Weiterver­
sicherung in der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
treten, sofern während die'ser Zeit eine 
Erwerbstätigkeit 'ausgeübt W1Urde, di'e an 
sich die Pflichtversicherung nach dem Bun­
desgesetz ülberdie Sozialversicherung frei­
beruflich selbständig ErWerbstätiger begrün~ 
den wünde und daß 

b) neben der VoraussetZIUng des Albs. 1 lit. d 
die weitere Voraussetzung des§ 14 des 
Bundesgesetzes über die Sozialversicherung 
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freiJheruflich selbständig Erwet1bstätiger er-lEch der ÜlbrigenBestimmungen am 1. Jä,nner ,1980' 
füllt sein muß; in Kra.ft. ' . ,,' , 

ARTIKEL III ARTIKEL IV 

Inkrafttreten Vollziehung 

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der Be- Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
stimmungen ,des Art. I Z. 1 und 5 und des Art. 11 der Bundesminister für 'soziale Verwaltung be­
Abs. 2 rückwirkend mit 1. Jänner 1979, hinsicht-I traut. 

Erläuterun gen 

Das Bundesgeseti' über die Sozia:Iversicherung 
freiberuflich .,. selbständig Erwerbstätiger verfügt, 
soweit es 'Sich um die Pensionsversicherung han­
delt, die grundsätzliche Anwendung von Rechts­
vorschriften des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes, soweit, nicht in einigen Sonder-, 
regelungen auf die besonderen Bedürfnisse des 
Personenkreises der freiberuflich selbständig Er­
werbstätigen Bedacht genommen wurde. Ände­
rungen des Gewerblichen, Sozialversicherungs­
gesetzes, 'die gtmldsätzliche' Belange des Pensions­
versicherungsrechtes betreffen, können daher das 
P~nsionsrecht ,der', freiberuflich selbstäp,dig Er­
wel'bstätigennicht . unberührt lassen. Im vor­
liegenden Novellenentwu'H werden jene Ä~de­
rungen vorgeschlagen, die aus dem Entwurf einer 
2. Novelle zum GSVG zWilOgsläuflg zu über­
nehmen waren. 

. Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz­
entwurfes wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 Ht. a undb (§ 2 Abs. 1 Z. 4 und 
Abs. 3):' . 

D~e ,freiberufliCh tätigen bildenden Künstler 
genießen den Schutz ,der: Kranken- und lJnfall~ 
ver,sicherüng nach dem Allgemeinen Sozialver­
sicherungsg~setz und, den Schutz der Pensions­
versicherung nach dem Gewerblichen Sozialver­
sicher:u,ogsgesetz,' sofern ihre Tätigkeit ihren 
Hauptlberuf und die Hauptquelle der Einnahmen 
bild~t und .sie in A1,lsübung dieses Berufes keine 
Angestellten beschäftigen (§ 8. Abs. 1 Z. 4 Et. a 
ASy,Gun'd §3Abs.3 Z. 4 GSVG). Wenn Mit~ 
g,lied~tde~ Ingehieurk;tinmern ihr Studium an 
der' Akademie' der bildenden KÜhste oder an der 
Techni~chenUnive~~itätWienbzw. Graz (Fakul­
täten' fUr Ar.chitektur) absolviert haben, sind sie 
in bezug auf ihre Berufsausühung ,als bildende 
Künstler ztiwerten' und. unter den oben ange­
führten Voraussetzungen" vom Versicherungs­
schutzerfaßt. Mit dem vorliegenden Vorschlag 
aÜf Abänderung des § 2 Abs. 1 L 4 wird auf 
diese Tatsache' insofern Bedacht genommen, als 

für die bereits vom Versicherungsschutz enfaßten 
Angehörigen der angeführten Persönerigruppe 
eine Einbezrehung in einzelne Zweige der Sozial­
versicherung nach dem vorliegenden Bundesgesetz 
ausgeschlossen werden soll. 

Wie dem Bundesministerium für 'soziale Ver­
waltung mitgett:;jlt worden ist, kann in bestimm­
ten Fällen während der Dauer der Verwaltung 
einer öffentlichen Apotheke die Mitgliedschaft zur 
österreichischen Apothekerkammer ir -der Ab­
teilung für selbständige Apotheker auch für Per­
sonen l?estehen, die das 15. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Da im Bereich der Gewerblichen 
Selbständrgen-Pensionsversicherung als zusät~liche 
Voraussetzung für den Eintritt der Pflichtver­
sicherung die Vollendung des 15. Lebensjahres 
eing,riührt wurde, weil die Vorsorge des Schutzes 
gegen die Versicherungsfälle des Alters und der 
Erwerbsunfähigkeit für unmündrge Personen 
nicht gebQten erschien, ist es angebracht, aus den 
gleichen Erwägungen die angeführte Vorausset~ 
zung auch in das vorliegende Bundesgesetz durch 
Einfügung einer Albs. 3 in den § 2 zu über~ 
nehmen. 

Zu Art. I Z; 2 und· 4 (§§ 5.und 13) und Art. II 
Abs.l: 

Veranlaßt durch die Judikatur des Verfassungs­
gerichtshofes hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung in den Entwürfen.' einer 
2. Novelle zum GSVG und einer 2; Novelle zum 
BSVG eine Neuregelung des Problems der ver­
sicqerungsrechdichen Behandlung', von Personen: 
vorgeschlagen,. die . gleichzeitigmehrereErwerbs~ 
tätigkeiten -ausüben; welche die VerSiche~ungs­
pflicht in mehreren :gesetzlichenPensioruversiche':: 
rungen nach sich ziehen. Die in diesen Novellen 
zur Diskussion gestellte· Lösung ist das ,Ergebnis 
Von Beratungen eines vom B~mdesminister für 
soziale Verwaltung einbenvfenen Arbeitskreises 
und sieht als wesentlichen Teil die Aufhelbung 
aller noch in den: Rechtsvorschriftenclet Gewerib­
iichen Se1bständigen-Pensionsversicheri.mg und 
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der Bauern-Pensionsversicherung enthaltenen 
Ausnahmebestimmungen bei Ausübung mehrerer 
Erwerhstätigkeitenbzw. Beschäftigungen vor. 
Diese grundsätzliche Auffassung hätte daher auch 
im vorliegenden Bundesgesetz über die Sozialver­
sicherung freiheruflich selbständig ErweI1bstätiger 
BeI1Ücksichtigung zu finden und ,damit die Be­
seitigung der Ausnahmebestimmungen des § 5 
zur FoIge. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 5 und 
die Aufhebung des § 13 wird bewirken, daß auf 
Person'en, die neben einer freiberuf.Iichen, die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem gegef1.ständlichen Bundesgesetz begrün­
denden Erwerbstätigkeit auch eine die Pflichtver­
sicherung in der Pensionsv'ersicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz begrün­
dende ErweI1bstätigkeit aUsüben, die VorschrHten 
der §§ 127 a und 127 b GSVG in der Fassung des 
Entwurfes einer 2. Novelle zum GSVG Anwen­
dung zu finden haben. Eine Beschäftigung in 
einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft mit Anwartschaft auf Ruhe- und 
Versorgungsgenuß wird weiterhin eiden Aus­
nahmegrund von der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung bilden. 

Zur Beseitigung von Härten wird im vor­
liegenden Entwurf im Art. IIAbs. 1 eine ein­
malige Befreiungsmöglichkeit vorgesehen, von 
der durch AntragsteIlung bis 31. Dezember 1980 
Gebrauch gemacht werden kann: 

Zu Art. I Z. 3 (§ 8): 

Die Festsetzung des Beitragssatzes im Stamm­
gesetz ist unter Bedachtnilhme auf die Höhe des 
Beitngssatzes für die Weiterversicherten in der 
Pensionsversicherung der Angestellten nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgenom­
men worden. Da dieser Beitragssatz in der Regie­
rungsvorlage einer 34. Novelle zum ASVG um 
l0/0-Punkt erhöht wird, war im gleichen Ausmaß 
eine Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflicht­
und Weiterversicherung in der Pensionsversiche­
rung nach dem vorliegenden Bundesgesetz vorzu-

sehen. Daraus wird sich für das Jahr 1980 eine 
Mehrbelasbung der Versicherten in einer Größen­
ordnung von etwa 7 Mill. Sergeben. 

Zu Art. lZ. 5 (§ 20 Abs. 4): 

Die geltende Regelung des § 20 Abs. 4 erteilt 
das Recht zur Fortsetzung des Verfahrens nach 
dem Tode des Antragstellers den dort genannten 
Personen unter der Voraussetzung, daß sie gegen­
über dem Antragsteller zur Zeit seines Todes 
unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Eine gleich- ' 
artige Bestimmung im Bereich der Allgemeinen 
Sozialversicherung (Art. VII Abs. 5 der 32. No­
velle zum ASVG, BGBL Nr. 704/1976) verweist 
in diesen Belangen auf die Bestimmung des § 408 
ASVG, in der die angeführten Personen l!ur 
Fortsetzung des Verfahrens bei Vorliegen einer 
häuslichen Gemeinschaft berechtigt werden; eine 
tJ n ter haltsb erechtigung bzw. Unter haltsverpflich­
tung ist dort als Voraussetzung nicht angeführt. 
Die entsp;echende Vorschrift des § 239 Abs. 4 
GSVG ÜJber den nachträglichen Einkauf von 
Versicherungszeiten für Gesellschafter einer 
Ges.m.b.H., die mit der Geschähsführung be­
traut sind, zieht für die Frage der Fortsetzung 
des Verfahrens gleichfalls die verfahrensrechtliche 
Bestimmung des § 408 ASVG heran. Diese Rechts­
vorschrift hat im übrigen gemäß § 194 Albs. 1 
GSVG in der Gewerblichen Se1bständigen-Pen­
sionsversicherung Anw,endung zu finden. Da 
gemäß § 3 dieses Bundesgesetzes dem § 194 für 
die Pensionsversicherung der Angehörigen der 
freien Berme Gehung zukommt, wird mit der 
vorliegenden Änderung vorgeschlagen, den 
Rechtszustand hinsichtlich der Voraussetzungen 
zur Fortsetzung des Verfahrens nach dem gegen­
ständlichen Bundesgesetz an die übrigen Sozial­
versicherungsgesetze anzugleichen. 

Zu Art. II Abs. 2: 

Diese Ü:ber~angsbestimmung ist der des 
Art. XIII Abs. 4 des Sozialrechts-Änderungs­
gesetzes 1978, BGBL Nr. 684, nachgehildet. 
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